
YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH

Schützenstr. 9

D- 85521 Ottobrunn / München

VERSICHERUNGSNEHMER:
(muss der Skipper sein)   

Wenn Sie für Ihre Skippertätigkeit 

Entgelt erhalten, bitten wir um Rücksprache.

Name:______________________________________

Vorname: ___________________________________         

Strasse: ____________________________________ 

PLZ: _______Ort:____________Geburtsjahr:_______          

Beruf: ______________________________________

Handy: _____________________________________

Email: ______________________________________          

Antrag ausfüllen und einfach in einen Briefumschlag

stecken oder per Fax an:           +49 / 89 - 60 95 973

weitere Informationen unter Tel.:  +49 / 89 - 60 93 777

oder:                                    www.yacht-pool.de

CHARTER-KAUTIONSVERSICHERUNG
Gemäß den YACHT-POOL-Bedingungen für die Charter-Kautionsversicherung D03 Regatta.

Der Versicherungsschutz gilt für Skipper und Crew in Höhe des eingetretenen Kaskoschadens, max. bis zur nachfolgenden Höhe.

Die Selbstbeteiligung für Schäden am Rigg und Segel beträgt 30% der Kaution, mindestens jedoch € 50,- pro Schadenereignis. 

Kautionssumme  bis          €:         511,-                    

Prämie                              €:       122,-     

Versicherungsbeginn:     ______________________             

Die Kautionsversicherung entbindet nicht von
der Hinterlegung der Kaution an der Basis.

CHARTER-RÜCKTRITTVERSICHERUNG
Gemäß den Besonderen YACHT-POOL-Bedingungen für die Charter-Rücktrittskostenversicherung D05.

Der Skipper und alle Crewmitglieder sind in den Versicherungsschutz eingeschlossen. Als Versicherungssumme sind 

die Gesamtkosten (Chartergebühr + Flugkosten etc.) anzugeben. Keine Leistung bei Vorerkrankung.

Versicherungssumme €   ______________________ Prämie 4,5 % = €    __________________ (Mindestprämie 45,-€)

Anzahl der Teilnehmer (inkl. Skipper) : ___________             

ODBM REGATTA

von 01.10.2010 bis 03.10.2010

Y A C H T - &  C H A R T E R Z E N T R U M  G m b H
1. KL ASSE  YACHTEN

ANTRAG - C

Tippgeber

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich Sie zum Lastschrifteinzug der Prämien. Diese Ermächtigung ist zur

Verwaltungskostenersparnis zwingend notwendig. Wir bitten um Verständnis. Versicherungsschutz ist (vorbehaltlich der Deckung des Kontos)

unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Abbuchung gegeben.

Konto-
Bank:____________________________BLZ:_______________________Konto:_____________________inhaber:____________________

_________________________,________________________                            

Ort Datum

__________________________
Name in DRUCKSCHRIFT

___________________________________

Unterschrift (bei Email nicht notwendig)

Alle Prämien inkl. Versicherungssteuer. Bedingungen finden Sie auf der Rückseite oder auf unserer Internetseite: 

www.yacht-pool .de.  Dort finden Sie auch Charterversicherungen zur Abdeckung weiterer Risiken.
Sämtliche hier dargestellten Spezialprodukte wurde von YACHT-POOL entwickelt und werden von uns im Namen der Zurich Vers.

AG Köln abgeschlossen. 

Hiermit bestätige ich die Einverständnis- und Widerrufsbelehrung unter www.yacht-pool.de/deutschland/einv-wid_0108.pdf

gelesen und von deren Inhalt Kenntnis genommen zu haben und beantrage die oben angekreuzten Produkte.



CHARTER-KAUTIONSVERSICHERUNG
YACHT-POOL-Bedingungen D03 

1. VERSICHERTES RISIKO
1.1 Wenn die versicherte/n Person/en  vom Vercharterer  wegen eines Kasko-
schadens berechtigt in Anspruch genommen wird/werden, haftet der
Versicherer bis zur Höhe des eingetretenen Schadens, maximal jedoch bis zu
der im Antrag genannten Versicherungssumme. Der Selbstbehalt je
Schadenereignis beträgt 5 % der Kaution oder des niedrigeren Schadens,
mindestens jedoch € 50,-.
1.2  Nutzungs-/Überlassungs- oder ähnliche Vereinbarungen zwischen
Charterer und Vercharterer als Privatpersonen bedürfen jeweils der vorherigen
Zustimmung des Versicherers und müssen YACHT-POOL bei Antragstellung
vorliegen.
1.3 Die angekreuzte Kautionssumme darf nicht niedriger sein, als die im
Charter-vertrag vereinbarte.
1.4 Die Kautionsversicherung entbindet nicht von der Hinterlegung der Kaution
an der Basis. 
2. VERSICHERTE PERSONEN
Versicherungsschutz erhalten der Skipper als Versicherungsnehmer und die
berechtigte Crew als mitversicherte Personen. 
3. SCHADENREGULIERUNG
Als Nachweis für den eingetretenen Schaden ist zu erbringen: 
• Rechnung im Original • Beleg über die geleistete Zahlung • detaillierte
Beschreibung über Hergang und Umfang des Schadens. Diese Beschreibung
ist vom Skipper und allen Crewmitgliedern durch ihre Unterschrift zu bestäti-
gen. • Chartervertrag (Kopie) • Crewliste (Kopie) 
4. AUSSCHLÜSSE
4.1  Der Versicherer ist von der Leistung frei, wenn der Versicherungsfall vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Das Regattarisiko ist einge-
schlossen. 
4.2 Die Kautionsversicherung gilt nicht für Skipper, die selbstständig
Chartertörns gegen Entgelt organisieren oder gegen andere geldwerte Vorteile
das Schiff führen; es sei denn, es ist in der Police eine andere Vereinbarung
getroffen.
4.3  Motor- und Getriebeschäden sind nicht mitversichert.
4.4 Der Skipper ist verpflichtet, sich bei Rückgabe der Yacht die einwandfreie
Rückgabe bestätigen zu lassen. Nachträgliche Kautionsforderungen können
nicht anerkannt werden.
5. WEITERE VERTRAGSGRUNDLAGE
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes. 

CHARTER-RÜCKTRITTVERSICHERUNG
YACHT-POOL-Bedingungen D05 

1. VERSICHERUNGSUMFANG
1.1   Der Versicherer leistet Entschädigung: 
1.2  Bei Nichtantritt der Charter für die dem Charterunternehmen oder andere
vom Versicherten im Zusammenhang mit der Charter vertraglich geschuldete
Rücktrittskosten. 
1.3 Bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen zusätzlichen
Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen
Mehrkosten des Versicherten, vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem
versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nachträglicher
Rückkehr. Die Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des
Transportmittels, der Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise
gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die
Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für einen
Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. Nicht gedeckt sind
Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für die Überführung
eines verstorbenen Versicherten. 
1.4  Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1. leistungspflichtig, wenn infol-
ge einer der nachstehend genannten wichtigen Gründe entweder die
Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner Lebenserfahrung zu
erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung
nicht zugemutet werden kann: 
1.5 Bei Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwerer Erkrankung des
Versicherten, seines Ehegatten, seiner Kinder, Eltern, Geschwister,
Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder, wenn die Reise für
2 Personen gemeinsam gebucht wurde, der zweiten Person, vorausgesetzt
diese ist gleichfalls versichert; 
1.6  Bei Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer
Reise, seines Ehegatten, der minderjährigen Kinder oder Geschwister des
Versicherten oder der Eltern eines minderjährigen Versicherten, sofern der
Angehörige ebenfalls versichert ist; 
1.7  Bei Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer

Reise, eines der in Ziffer 1.6 genannten versicherten Angehörigen des
Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder vorsätzlicher Straftat
eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage
und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder sofern zur
Schadenfeststellung seine Anwesenheit notwendig ist. 
2. AUSSCHLÜSSE
2.1  Der Versicherer haftet nicht: 
2.2  Für  die  Gefahren  des  Krieges,  Bürgerkrieges  oder kriegsähnlicher
Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feind-
lichen Verwendung von  Kriegswerkzeugen  sowie  aus  dem  Vorhandensein
von Kriegswerkzeugen als Folge   einer   dieser  Gefahren    ergeben,   politi-
sche   Gewalthandlungen,   Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und
Kernenergie. 
2.3 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für die
Versicherungsnehmer/Versicherten der Versicherungsfall bei Abschluss der
Versicherung voraussehbar war oder der Versicherungsnehmer/Versicherte
ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 
2.4   Bei    Rücktritt    wegen    Schwangerschaft    und    allen    damit    ver-
bundenen Beschwerden  und  Erkrankungen. 
3. VERSICHERUNGSWERT, VERSICHERUNGSSUMME, SELBSTBEHALT
3.1   Die    Versicherungssumme    soll   dem  vollen   ausgeschriebenen
Reisepreis (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene
Leistungen (z.B. für Zusatzprogramm) sind mitversichert, wenn sie bei der
Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Der Versicherer haftet
bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalt; sollten die
nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten den
Versicherungswert übersteigen, so ersetzt der Versicherer auch den über den
Versicherungswert hinausgehenden Betrag abzüglich Selbstbehalt. 
3.2   Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt.
Dieser wird  - soweit nicht anders vereinbart - auf  20 v. H. festgelegt. 
4. OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS / VERSICHER-
TEN IM VERSICHERUNGSFALL
Der Versicherungsnehmer/Versicherte ist verpflichtet: 
4.1  YACHT-POOL den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzutei-
len und gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle oder im Falle der schon
angetretenen Reise beim Reiseveranstalter zu stornieren; 
4.2  YACHT-POOL jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und
ihm alle erforderlichen Beweismittel von sich aus zur Verfügung zu stellen, ins-
besondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle, Impfunverträglichkeit; 
4.3  Auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in
Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen
rechtswirksam nachgekommen werden kann. 
4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte eine der vorstehenden
Obliegenheiten, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,
es sei denn, die Verletzung beruht weder auf Vorsatz noch grober
Fahrlässigkeit. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer insoweit
verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
5. PERSONENGRUPPEN (CREW)
Der Versicherer ist im Umfang von Punkt 1.1 auch dann leistungspflichtig,
wenn sich die Risiken gemäß den Punkten 1.5 - 1.7 für den im
Versicherungsschein beschriebenen Personenkreis (Crew) verwirklicht haben. 
Im Schadenfall ist die bei der Agentur abgegebene Crew-Liste mit den Namen
der Crew-Mitglieder vorzulegen. 
6. SKIPPERAUSFALL / REISEABBRUCH
6.1 Bei Nichtbenutzung der Yacht aus einem der in  den Punkten 1.5 - 1.7 der
Bedingungen genannten wichtigen Gründe für die dem Vercharterer vom
Versicherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten (Skipperausfall); 
6.2 Bei vorzeitigem Abbruch der Reise aus einem der in Punkten 1.5 - 1.7 der
Bedingungen genannten wichtigen Gründe für den nicht genutzten Teil der
Kosten der Charterung, falls eine Weitervercharterung nicht gelungen ist
(Skipperausfall);
6.3 Bei vorzeitigem Abbruch der Reise (Ausfall eines Crewmitglieds) aus
einem der in den Punkten 1.5 - 1.7 der Bedingungen genannten wichtigen
Gründe für den nicht genutzten Teil seiner anteiligen Kosten an der Charter.
Dieser Anteil berechnet sich nach der Quote bzw. der tatsächlichen personen-
bezogenen Kosten der auf der beim jeweiligen Vercharterer oder bei YACHT-
POOL hinterlegten Crewliste befindlichen Personen. 
7. ZAHLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach fest-
gestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfol-
gen.

YACHT-POOL Bedingungen Regatta Stand 08/2010


